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A. Rechtsgrundlagen  

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. 
I. S. 3634), geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBI. I S. 587) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 
(BauNVO)) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I. S. 3786) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung (PlanZV)) vom 18.12.1990  i. d. F. der Bekanntmachung vom 
22.01.1991 (BGBl. I. S. 58), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. 
I. S. 1057)  

Wassergesetz für das Land Nordrhein- Westfalen (Landeswassergesetz (LWG NW) i. d. 
F. der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW S. 926), geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 02.07.2019 (GV. NRW S. 341) 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 2018 (Landesbauordnung (BauO NW) 
2018) in der Fassung vom 01.01.2019 (GV. NRW 2018 S. 421), geändert durch Art. 13 
des Gesetzes vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
04.03.2020 (BGBl. I. S. 440)  

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz - 
LNatSchG NRW), in der Fassung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 487), geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 26.03.2019 (GV. NRW. S. 193, ber. S. 214) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-
ten (Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG)) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), geän-
dert durch Art. 3 Abs. 3 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465)  

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land Nordrhein-Westfalen 
(Denkmalschutzgesetz NW – DSchG NRW) vom 11.03.1980 (GV. NRW S.226,716), ge-
ändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S.934) 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BimSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. I.S. 1274), 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 08.04.2019 (BGBI. I. S.432) 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666 ff), geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 
14.04.2020 (GV. NRW S. 218b, ber.S.304a) 

 

jeweils in der zum Zeitpunkt der Planaufstellung geltenden Fassung 

 

Bezugsquelle für DIN-Normen u. VDI-Richtlinien: 
Hrsg: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin  
(Tel.: 030/2601-0; Fax: 030/2601-1260) 
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In Ergänzung der Planzeichnung werden für den Geltu ngsbereich des Bebauungsplans 

(BPlan) die nachfolgenden Festsetzungen, Hinweise u nd Empfehlungen getroffen: 

B. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung, Höhe bauliche r Anlagen (§9 
Abs.1 Nr.1 BauGB) 

 

1.1 Für die Baugebiete im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird folgende 

Nutzungsart festgesetzt: 

Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO, unter folgenden Einschränkungen: 

Die gemäß § 4, Abs. 3, Nrn. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (= 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen) werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans und 

sind damit unzulässig. 

 

1.2 Das Maß der baulichen Nutzung in den einzelnen Baugebietsteilen ist der jeweiligen Nut-

zungsschablone im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zu entnehmen. 

 

1.3 Bei der Ermittlung der Geschoßflächenzahl (GFZ) sind die Flächen von Aufenthaltsräumen 

außerhalb der Vollgeschosse, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 

einschließlich ihrer Umfassungswände, mitzurechnen (§ 20, Abs. 3 BauNVO). 

 

1.4 Die Höhe der baulichen Anlagen wird als Höchstgrenze wie folgt festgesetzt: 

 

1.4.1 Die Traufhöhe (TH) beträgt maximal 6,50 m. Sie wird gemessen ab Oberkante Fertigfuß-

boden des untersten Vollgeschosses (OKFFuV) bis zum Schnittpunkt der Außenfläche des 

aufgehenden Mauerwerks mit der Außenseite der Dachhaut in der Mitte der traufseitigen 

Gebäudewände, bei in sich gegliederten Wänden (mit unterschiedlichen Wandteilen) in der 

Mitte der jeweiligen Wandteile. 

  

1.4.2 Die Firsthöhe (FH) beträgt maximal 8,50 m. Sie wird gemessen ab Oberkante Fertigfußbo-

den des untersten Vollgeschosses (OKFFuV). 

 

1.4.3 Bezugsmaß für die Höhenfestlegungen der Gebäude ist die max. zulässige Höhe der 

Oberkante des Fertigfußbodens des untersten Vollgeschosses. Die max. Höhe der Ober-

kante des Fertigfußbodens des untersten Vollgeschosses (OKFFuV) wird als eine maxima-
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le Höhe über einem grundstücksbezogen zu ermittelnden Referenzpunkt gem. nachfolgen-

der Ziffer 1.4.4 bestimmt. Die max. zulässige Höhe über dem Referenzpunkt ist der jeweili-

gen Nutzungsschablone in der Planzeichnung zu entnehmen. 

 

1.4.4 Die Lage des Referenzpunktes der jeweiligen Bauparzelle definiert sich über die geometri-

sche Mitte der Bodenplatte des Wohnhauses. Die Höhe des Referenzpunktes ist anhand 

der Geländehöhen in der Plangrundlage des Bebauungsplans (ÖbVI Diefenbach, 

04.05.2020) zu interpolieren. 

 

2. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 22 BauNVO) 
 

2.1 Es wird offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig, gemäß § 22, Abs. 2 BauNVO festge-

setzt.  

 

2.2 Garagen und Carports sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten (§ 

12, Abs. 6 BauNVO).  

 

2.3 Vor die Außenwand des Hauptgebäudes vortretende, untergeordnete Gebäudeteile (Erker, 

Balkone etc.) gemäß § 6, Abs. 6 BauONW sind auf der/den Gebäudeseite/n, die der/den 

Erschließungsstraße/n zugewandt sind, auch über die Baugrenze hinaus zulässig. Darüber 

hinaus ist auf dieser/diesen Gebäudeseite/n gemäß § 23, Abs. 3 BauNVO ein Vorspringen 

von nicht nur untergeordneten Gebäudeteilen über die Baugrenze hinaus bis 1,00 m Tiefe 

in max. 3,50 m Breite je Baugrundstück ausnahmsweise zulässig. Dies gilt nicht für Gara-

gen und Carports. 

 

2.4 In den WA-Gebieten ist pro Baugrundstück eine untergeordnete Nebenanlage gem. § 14, 

Abs. 1 BauNVO bis max. 50 cbm Brutto-Rauminhalt zulässig. Dies gilt auch außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen, mit Ausnahme der gekennzeichneten Flächen für An-

pflanzungen oder Pflanzbindungen. Zu Straßenverkehrsflächen ist von diesen Nebenanla-

gen ein Mindestabstand von 15 m einzuhalten. Die Bestimmungen der BauONW sind zu 

beachten. 

 

2.5 Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie der 

Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen im Sinne des § 14, Abs. 2 BauNVO sind 

als Ausnahme innerhalb der Baugebiete zulässig, sofern sie so eingegrünt werden, dass 
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sie der Sicht von öffentlichen Verkehrsflächen aus entzogen sind, soweit dies technisch 

möglich ist. Dies gilt auch für fernmeldetechnische Nebenanlagen. 

 

3. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäud en 
 

3.1 Es sind nicht mehr als zwei Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig (§ 9, Abs. 1, Nr. 6 

BauGB). 

4. Geh- und Fahrrecht 
 

4.1 Auf der öffentlichen Grünfläche an der Einmündung der Planstraße A in die Ursprungstraße, 

ist für den Eigentümer der Parzelle 8, Flur 39 ein Geh- und Fahrrecht einzutragen. Die ge-

kennzeichnete Fläche ist von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten. 

5. Vorkehrungen zum Schutz, zur Vermeidung oder zur  Minderung 
von schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

5.1 Da der Beurteilungspegel durch die Geräusche des Straßenverkehrs (B51, L110)  und der 

Sportanlagen (südöstlich des Plangebietes) die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 

18005, Teil 1, im Plangebiet überschreitet, sind die nachfolgenden Lärmminderungsmaß-

nahmen zu treffen. 

 

5.2 Anordnung von Gebäuden: 

Schutzbedürftige Räume (v.a. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büroräume) und Außenwohnbe-

reiche (Balkone, Loggien, Terrassen) sind nach Möglichkeit auf der lärmabgewandten Seite 

der Gebäude anzuordnen. An den durch die Planstraße A und Planstraße B erschlossenen 

Grundstücken sollten diese schutzbedürftigen Räume und Außenwohnbereiche in südöstli-

che Richtung orientiert werden (von der B51 und L110 abgewandt), auf Grundstücken, die 

durch die Straße „Am Sportplatz“ erschlossenen werden, in nordwestliche Richtung (von den 

Sportanlagen abgewandt).  

Alternativ sollte bei der Ausführungsplanung der Bauvorhaben eine anderweitige ausrei-

chende Schallabschirmung, etwa durch eine sinnvolle Anordnung von Gebäudekörpern, bau-

lichen Nebenanlagen, wie z.B. Garagen, oder sonstiger Schallabschirmungen, eingeplant 

werden.  
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5.3 Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden: 

Auf den in der Planzeichnung durch Schallschutzsignatur abgegrenzten und mit Einschrieb 

des dort – nach der zugrunde liegenden Schalltechnischen Untersuchung – eintretenden 

Lärmpegelbereichs („LPB“ mit röm. Nr. II oder III) gekennzeichneten Allgemeinen Wohnge-

bietsflächen sind an den zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen für 

die Außenfront des Gebäudes (mindestens) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten 

bewerteten Bauschalldämmmaße R’w ges einzuhalten: 

 

Lärmpegelbereich 

(LPB) 

Maßgeblicher Außen-

lärmpegel La in dB(A) 

Bau-Schalldämm-Maß 

R’w,ges für Aufent-

haltsräume in  

Wohnungen 

Bau-Schalldämm-Maß 

R’w,ges für  

Büroräume oder  

Ähnliches 

II 60 30 30 

III 65 35 30 

Tabelle 1: Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen, maß-

geblichen Außenlärmpegeln und Bau-Schalldämm-Maßen 

gem. DIN 4109-1 (2018) 

Überall dort, wo passiver Schallschutz erforderlich wird, muss dieser von der gesamten Au-

ßenfront, einschließlich Fenster, Türen, Rollladenkästen, Heizungsnischen, Lüftungsöffnun-

gen etc. eingehalten werden. Die Werte gelten auch für Dachflächen, sofern Aufenthaltsräu-

me daran anschließen. Gemäß DIN 4109, Teil 1, ist darauf zu achten, dass bauliche Maß-

nahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm nur dann wirksam sind, wenn die 

Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung geschlossen bleiben und die geforderte Luft-

schalldämmung durch zusätzliche Lüftungseinrichtungen/ Rollladenkästen nicht verringert 

wird. 

Hinweis: Flure, Badezimmer, Toiletten, Abstellräume und reine Küchen (keine Wohnküchen) 

sind keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume und genießen kei-

nen Anspruch auf passiven Schallschutz. 

 

5.4 Im Rahmen der späteren konkreten Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der jeweili-

gen Außenbauteile der Gebäude nach den Kriterien der DIN 4109, Teil 1 (2018) nachzuwei-

sen.  
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6. Vermeidungsmaßnahmen 
 

6.1 Der Oberboden ist entsprechend § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) und DIN 18915 

(Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke) von allen Bau- und Betriebsflächen ge-

sondert abzutragen, zu sichern und zur späteren Wiederverwendung zu lagern. Zur Erhal-

tung der Bodenfruchtbarkeit und zum Schutz vor Erosion sind Oberbodenmieten spätes-

tens nach 6 Wochen mit geeignetem Saatgut (Luzerne oder andere stark wurzelnde Le-

guminosen) einzusäen. Nach Möglichkeit sind zumindest die obersten 30 cm des Boden-

profils wieder auf dem Baugrundstück einzubringen. 

 Unbelasteter Erdaushub ist nach Möglichkeit einer Wiederverwendung zuzuführen. Eine 

Deponierung ist nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig. 

 Unvermeidbare Belastungen des Bodens (Verdichtung, Vermischung mit Fremdstoffen) 

sind nach Beendigung der Baumaßnahme zu beseitigen. Die Bauarbeiten sind so durchzu-

führen, dass eine Verschmutzung des Bodens ausgeschlossen bleibt. 

 

6.2 Stellplätze, Zufahrten und Zuwegungen sind in wasserdurchlässigen Materialien (z.B. Pflas-

ter mit mindestens 1,0 cm breiten Fugen, wasserdurchlässiges Betonsteinpflaster, Rasen-

gittersteine, Schotterrasen) auszuführen. 

 

6.3 Die zu erhaltenden Gehölze sind, sofern in ihrem Kronentraufbereich Bodenarbeiten durch-

geführt werden, gemäß der DIN 18920 (oder der RAS-LP4 für Straßen- und Wegebauarbei-

ten) zu schützen. Dieser Schutz sollte für die Dauer der gesamten Bauzeit einen ortsfesten 

Baumschutzzaun (Höhe mind. 2 m) beinhalten, der ein Ablagern von vegetationsschädli-

chen Stoffen und das Verdichten des Bodens verhindert. 

 Auch bei dem Verlegen der Ver- und Entsorgungsleitungen ist in diesen Bereichen mit be-

sonderer Sorgfalt zu arbeiten. Bei unvermeidbaren Querungen von Hecken, Gebüschen 

und Einzelbäumen sind die Leitungstrassen ggf. zu bohren, zu schießen oder per Hand-

schachtung herzustellen. Sollten Wurzeln, Äste oder der Stamm dennoch geschädigt wer-

den, sind diese fachgerecht nachzuschneiden und die entstandenen Wunden ordnungs-

gemäß zu versorgen. Bei einem Offenhalten von mehr als einer Woche von Baugruben im 

Kronentraufbereich der Gehölze sind diese gegen Austrocknung mit geeigneten Maßnah-

men zu schützen (siehe DIN 18 920). 

 

6.4 Maßnahmen zur Beseitigung der Baum-, Strauch- und Krautschicht sowie baubedingte 

Beanspruchungen von Vegetation und Gehölzen (z.B. Anlage von Lagerplätzen, Aufschüt-

tungen, Befahren von Vegetationsflächen) sind außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit wild-

lebender Vogelarten (Zeitraum für Revierbesetzung, Balz und Brut bis zum Ausfliegen der 

Jungtiere) durchzuführen. Die Beseitigung der Vegetation ist innerhalb des Zeitraumes vom 

1. Oktober bis 29. Februar durchzuführen. 
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Sollten Eingriffe außerhalb dieses Zeitraums stattfinden, ist ein Nachweis zu erbringen, 

dass durch entsprechende Eingriffe artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ausge-

löst werden. 

 

6.5 Baubedingte Beschädigungen von randlich außerhalb des Plangebietes liegenden Lebens-

räumen und Gehölzstrukturen durch Bauarbeiten (z.B. Verdichtungen des Untergrundes, 

Befahren des Wurzelbereichs von Gehölzen oder Beschädigungen oberirdischer Pflanzen-

teile) sind zu vermeiden. 

 

7. Anpflanzungen (§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
 

 

7.1 Zur Ein- und Durchgrünung sind auf den gekennzeichneten privaten Grünflächen heimi-

sche, standortgerechte Sträucher gemäß der Artenliste zu pflanzen, der Abstand der Pflan-

zen sollte 1,2 bis 1,5 m betragen (mindestens 50 Pflanzen pro 100 m² Pflanzfläche). Die 

einzelnen Straucharten sind in Gruppen zu 3-5 Exemplaren derselben Art zu pflanzen. 

 

7.2 Zur Ein- und Durchgrünung sind auf den mit dieser Ziffer gekennzeichneten öffentlichen 

Grünflächen heimische, standortgerechte Bäume und Sträucher gemäß der Artenliste zu 

pflanzen, der Abstand der Pflanzen sollte 1,2 bis 1,5 m betragen (mindestens 50 Pflanzen 

pro 100 m² Pflanzfläche). Die einzelnen Straucharten sind in Gruppen zu 3-5 Exemplaren 

derselben Art zu pflanzen. In die Pflanzung ist pro Teilfläche jeweils mindestens ein Hoch-

stamm gem. der Artenliste zu integrieren. 

  

7.3 Zur Ein- und Durchgrünung sind auf den gekennzeichneten Flächen heimische, standort-

gerechte Bäume und Sträucher gemäß der Artenliste zu pflanzen, der Abstand der Pflan-

zen sollte 1,2 bis 1,5 m betragen (mindestens 50 Pflanzen pro 100 m² Pflanzfläche). Die 

einzelnen Straucharten sind in Gruppen zu 3-5 Exemplaren derselben Art zu pflanzen. In 

die Pflanzung ist ein Hochstamm gemäß Maßnahme 7.5 zu integrieren. 

 

7.4 Zur Ein- und Durchgrünung ist auf der gekennzeichneten Fläche die bestehende Weiß-

dornhecke zu erhalten oder eine Bepflanzung gemäß der Maßnahme 7.3 durchzuführen.  
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7.5 Auf jedem Baugrundstück ist je angefangene 300 m² Grundstücksfläche 1 heimischer 

Laubbaum (Mindestqualität: Hochstamm, 2 x v., StU 10-12 cm) oder Obsthochstamm ge-

mäß Artenliste der Ziffer 7.6 zu pflanzen. Sofern auf dem Grundstück eine Fläche zum An-

pflanzen von Bäumen, Sträuchern oder sonstigen Bepflanzungen gemäß Ziffer 7.3 festge-

setzt wurde, ist 1 Baum davon in diesen Pflanzstreifen zu integrieren. Alle weiteren Baum-

pflanzungen sind außerhalb der nach Ziffer 7.3 festgesetzten Fläche zu pflanzen. 

 

7.6 Artenliste für Pflanzungen 
 

Laubbäume als Hochstämme und Heister, z.B. 

Mindestpflanzgröße 2xv, m.B., 150 – 200 cm 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Quercus petraea Traubeneiche 

Quercus robur Stieleiche 

Tilia platyphyllos Sommerlinde 
Carpinus betulus Hainbuche 

Salix caprea Salweide 

Fraxinus excelsior Esche 
Acer campestre Feldahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Ulmus glabra Bergulme 

Betula pendula Sandbirke 

 
Sträucher, z.B. 

Mindestpflanzgröße 2xv, o.B., Höhe 60-100 cm 

Corylus avellana Hasel 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 

Frangula alnus Faulbaum 

Prunus spinosa Schlehe 

Rosa canina Hundsrose 

Salix caprea Salweide  

Sambucus racemosa Traubenholunder 

Viburnum opulus Wasserschneeball 
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Obstbaumhochstämme  (10-12 cm Stammumfang) z.B.: 

 

Apfel: 

Baumanns Renette,  

Danziger Kantapfel,  

Prinzenapfel, 

Bäumchesapfel,  

Doppelte Luxemburger Renette 

 

Birne: 

Gute Graue,  

Pastorenbirne,  

Köstliche von Charneux 

 

Kirsche: 

Schattenmorelle 

Ludwigs Frühe 

Morellenfeuer 

 

Pflaume: 

Hauszwetsche 

Ontario Pflaume 

 

 

7.7 Die Durchführung der Maßnahmen hat auf den öffentlichen Grünflächen durch die Gemein-

de Dahlem spätestens innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung des Vorstufenausbaus 

der Erschließung (= Baustraße und Kanal) zu erfolgen. Bei den übrigen (privaten) Bau-

grundstücken hat die Durchführung durch den jeweiligen Bauherrn spätestens innerhalb ei-

nes Jahres nach Bezug des jeweiligen Bauobjektes zu erfolgen. 

 

7.8 Die privaten Grünanlagen und Gärten sind von den jeweiligen Bauherrn der Flächen auf 

Dauer zu pflegen und zu unterhalten. 
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C. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 

BauO NRW) 

 

1. Dachformen und -neigungen 

 

1.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind folgende Dachformen und Dachneigungen 

zulässig: 

 

 für Hauptgebäude: 
- Satteldächer, Walmdächer und Pultdächer mit einer Dachneigung von 25 bis 45°. 
- Bei aneinander liegenden Gebäuden ist dieselbe Dachneigung zu wählen. Die Dä-

cher müssen auf beiden Seiten der Firstlinie die gleiche Dachneigung haben, aus-
genommen Pultdächer.  

- Darüber hinaus werden im Plangebiet auch Mansarddächer mit einer Dachneigung 
bis zu 80 Grad zugelassen. 

- Flachdächer sind als Gründach ausgeführt zulässig. 
 

 für Garagen, Carports und untergeordnete Nebenanlagen: 
- Dachform frei, Dachneigung von 0 bis 45°. 

 

 

1.2 Ergänzende Regelung zu Ziffer B 1.4.2: Firsthöhe 

 

Die Firsthöhe von An-, Auf- und Vorbauten darf diejenige des Hauptgebäudekörpers nicht 

übersteigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde Dahlem  Textliche Festsetzungen 
Bebauungsplan „Auf der Menn II“  Stand: Entwurf 

  12/12 

D. Hinweise / Empfehlungen 

 

1. Es wird empfohlen, anfallendes Niederschlagswasser aus der Dachentwässerung in einer 

auf dem Grundstück gelegenen Regenrückhalteeinrichtung zu sammeln und zu speichern. 

Das Fassungsvermögen des Auffangbehälters (z.B. Zisterne, naturnaher Teich) sollte min-

destens 20 Liter pro qm versiegelter Grundstücksfläche betragen. Überschüssiges Wasser 

ist durch einen Überlauf in die Regenwasserkanalisation einzuleiten.  

 

2. Sollten im Zuge der Baumaßnahmen vor Ort schädliche Bodenveränderungen festgestellt 

werden, ist die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Euskirchen nach § 2, Abs. 1 Lan-

desbodenschutzgesetz (LBodSchG) unverzüglich zu informieren. Liegen im Zusammenhang 

mit Bodeneingriffen Hinweise und Erkenntnisse über Schadstoffbelastungen des Bodenaus-

hubs oder der sonstigen Bauabfälle vor, so sind diese Abfälle bei den Bauarbeiten getrennt 

von den unbelasteten Materialien zu halten und in Abstimmung mit der Unteren Abfallwirt-

schaftsbehörde zu untersuchen und zu entsorgen. 

 

3. Baugrunduntersuchungen – nach den Vorgaben der DIN EN 1997-1/-2 (Eurocode 7) DIN 

1054 sowie DIN 4020 – werden empfohlen.  

 

4. Bei Bodeneingriffen auftretende archäologische Befunde oder Zeugnisse tierischen und 

pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit sind gemäß Denkmalschutzgesetz NRW, 

der Gemeinde Dahlem als Untere Denkmalschutzbehörde oder dem LVR – Rheinisches Amt 

für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen unverzüglich zu melden. Hingewiesen wird 

auf die §§15 (Aufdeckung von Bodendenkmälern) und 16 (Verhalten bei Aufdeckung von 

Bodendenkmälern) des DschG NW. Die zur Anzeige Verpflichteten (Eigentü-

mer/Bauherr/Leiter der Arbeiten) haben das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungs-

stätte in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Weisung des Denkmalamtes für den Fort-

gang der Arbeiten ist abzuwarten.  

 

5. Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, wie Rammarbeiten, Pfahl-

gründungen etc., wird eine Sicherheitsdetektion nach dem entsprechenden Merkblatt emp-

fohlen. Bei einem evtl. Auffinden von Kampfmitteln während der Erdbauarbeiten sind aus Si-

cherheitsgründen die Arbeiten sofort einzustellen und die zuständige Polizeidienststelle,  

Ordnungsbehörde oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu verständigen.  

 

Stand: Entwurf, Juni 2020 


